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EINLEITUNG 

Di e zur Begutachtung vorgelegte Nove 11 i erung des Budesgesetzes über Tech­
nische Studienrichtungen (Technikgesetz) ist grundsätzlich zu begrüßen. Ins­
besondere die Ermögl ichung des Fächertausches mit Aufbaustudien stellt -einen 
weiteren Schritt zur Verwirklichung der in Paragraph 1, Absatz 2 angeführten 
Zielsetzungen der Technikstudien dar. 
Die Position der Österreichischen Hochschülerschaft zur Reform der tech­
nischen Studienrichtungen wird in den nächsten Tagen in Form einer Broschüre 
erscheinen (Zur Reform der Technischen Studienrichtungen, Vorschläge und 
Positionen der Österreichischen Hochschülerschaft; Zentral ausschuß der ÖH, 
Graz 1988). Di e hi er von der Hochschül erschaft an der TU Graz vorgelegten 
Änderungsvorschläge zur Technikgesetznovelle nehmen auf diese Aufarbeitung 
der bisherigen Studiereformdiskussion weitgehend Bezug. 

ALLGEMEINER TEIL 

Eine Reform des Technikgesetzes muß sich an den grundsätzlichen Vorstellungen 
darüber orientieren, was eine Ausbildung an Technischen Universitäten zu 
leisten hat und in welcher Form diese Zielsetzungen umsetzbar erscheinen. 

Eine Ausbildung an Techni schen Universitäten muß verschiedenen Grundsätzen 
wi e qual i fi zi erter wi ssenschaft 1 i cher Ausbil dung, praxi sbezogener Berufsvor­
bil dung, Fähi gkeit zu gese 11 schaft 1 ich verantwort 1 i chem Handel n und der Ver­
mittlung von IISchlüsselqualifikationen ll

, wie Fähigkeit zu Kooperation und 
Teamfähigkeit, Fähigkeit zu Selbstorganisation und eigenverantwortlichem 
Handeln, verpflichtet sein. 
Unter der Randbedingung, die Studiendauer nicht unnötig zu verlängern, 
scheint eine Ausbildung zielführend zu sein, deren Schwerpunkt auf der Ver­
mittlung von langlebigem IInicht-rostenden ll Grudlagenwissen liegt, welches 
ei nerseits mit den methodi schen Arbeitswei sen der jeweil i gen Di szi pli n ver­
traut macht, und anderer sei ts das Wi ssen um di e Vernetzung techni schen Wi s­
sens mit ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen 

1 

13/SN-115/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



umfaßt. Gleichzeitig muß im Technikstudium die Fähigkeit vermittelt werden, 
sich in kurzer Zeit in neue Problemstellungen und Spezialgebiete einarbeiten 
zu können. Zur Vermittlung von methodi schen Fähi gkeiten, fachübergrei fenden 
Bezügen und Schlüsselqualifikationen eignen sich insbesondere bestimmte Lehr­
und Lernformen, wie Projektarbeit, Teamteaching oder Kleingruppenarbeiten, 
welche eine Integration mehrerer obengenannter Aspekte bieten können. 

Folgender Aufbau des Studiums erscheint den Zielen einer Studienreform för­
derlich zu sein: 

Eine EIN F Ü H RUN G S P H ASE gibt die Möglichkeit zur Überprüfung der 
Studienmotive und legt erste Grundlagen zum Erlernen zentraler Fähigkeiten 
für Studium und Beruf, zum Wahrnehmen eigener Gestaltungsmöglichkeiten sowie 
zu ei ner ersten Ausei nandersetzung mit den Auswi rkungen des ei genen Hanae 1 ns 
als Techniker/in auf Gesellschaft und Natur. 

In einer G RUN 0 K E N N T N I S P H ASE wird langlebiges Grundlagenwis­
sen vermittelt. Durch Einbeziehung neuer Lehr- und Lernformen wird auf selb­
ständi ges, projektori enti ertes und wi ssenschaft 1 i ches Arbeiten vorbereitet 
und werden grundlegende Schlüsselqualifikationen vermittelt. 

In der VER T I E FUN G S P H ASE erm'5glicht das Projektstudium eine 
exempl ari sche Spezi al i si erung auf der Basi s des bi sher erarbeiteten Grund­
lagenwissens. Ein wesentlicher Bereich in dieser Phase ist die fachüber­
greifende Lehre, die die Vorraussetzung zu interdisziplinärer Zusammenarbeit 
und Abschätzung der Folgen des eigenen Handelns gibt. 

Die anschließende 0 I P L 0 M A R BEI T sollte die Möglichkeit zu einer Er­
probung und Verti efung der bi sher erl ernten Fähi gkeiten und Wi ssensberei che 
geben. 

SPEZIELLER TEIL 

Zu § 1 Abs.2: 
Im Paragraph sind die Zielsetzungen des Technikstudiums bereits großteils 
verankert, wenn auch die Umsetzung dieser Punkte häufig noch große Mängel auf­
weist. 
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Angesi chts der zunehmenden Komplexität techni scher Prob 1 ernste 11 ungen und der 
Auswirkungen technischen Handelns auf Gesellschaft und Natur, sollte der 
steigenden Bedeutung einer fachübergreifenden Sichtweise in den Zielsetzungen 
der Ausbildung Rechnung getragen werden. 
Par.l, Abs.2 des Technikgesetzes sollte daher wie folgt ergänzt werden: 
"f. die Umweltrelevanz technischen Handelns sowie soziale und wirtschaftliche 
Aspekte ihres Tuns zu erfassen." 

Zu § 3 Abs. 3 und § 6: 
Probleme beim Übergang von der Schule zur Universität, Unsicherheit über die 
Richtigkeit der Studienwahl sowie geringe Motivation zum Studium führen nicht 
zul etzt zu hohen Drop-out-Raten inden ersten Semestern. Ei ne Ei nführ'ungs­
phase zu Beginn des Studiums könnte diese Probleme entschärfen. 
In der Einführungsphase sollten u.a. die Studienmotive durch verstärkte In­
formation über Studienablauf, Gestaltungsmöglichkeiten und Berufsfeld über­
prüft werden, grundlegende Arbeits- und Lerntechniken vermittelt, sowie 
Fragen des Stellenwerts der ei genen Di szi pli n im Rahmen der Techni kund 
der Einbettung der Technik in das gesellschaftliche Ganze diskuti€rt werden. 
Die Aufarbeitung der Informationsblöcke sollte vornehmlich in Diskussionen 
und Gesprächen in Kleingruppen erfolgen. 

In einer anschließenden Projektarbeit sollte der Schwerpunkt auf einer Moti­
vation für das Studium, auf der Vorbereitung für den Erwerb methodischer 
Fähigkeiten und sozialer Kompetenz sowie auf der Einübung von Projekt- und 
Teamarbeit liegen. 
In Paragraph 3, worin die Dauer des Studiums und der bei den Studienabschnitte 
festgelegt wird, sollte folgender Text als Absatz 3 aufgenommen werden: 
liDer erste Studienabschnitt hat vornehmlich die Aufgabe in die Sudienrichtung 
einzuführen und ihre Grundlagen zu erarbeiten. 
Für den Studierenden sind Möglichkeiten zur Überprüfung der Studienmotive und 
zur Reflexion der Stellung des Technikers bzw. der Technikerin und der Technik 
in der Gesellschaft anzubieten. Es sind Fähigkeiten zur Selbstorganisation 
des Studiums zu fördern und zentrale Qualifikationen für Studium und Beruf 
zu vermitteln. 
Di e Ei nführung in das jewei 1 i ge Fachgebi et erfolgt durch ei n i nterdi szi p­
linäres Projekt oder eine Fallstudie:" 
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Im Paragraph 6 werden für jede Studienrichtung die Prüfungsfächer der ersten 
Diplomprüfung aufgezählt. 
Für jede Studi enri chtung ist unter Punkt 1 als Prüfungsfach der ersten Di p­
lomprüfung "Einführung in das Studium" einzufügen. 

Zu § 8 Abs.4 und § 8 Abs.5: 
In diesem Paragraphen wird die Durchführung der Diplomarbeit geregelt. Bei 
der Durchführung der Diplomarbeit sollten Anforderungen, die sich in der be­
ruflichen Praxis des Absolventen stellen, verstärkt berücksichtigt werden. 
Dazu gehört: 
- die Förderung der Teamfähigkeit durch Gruppenarbeiten auch bei der Diplom­

arbeit 
di e Durchführung der Di p lomarbeiten auch in Form ei ner i nt erd i szi pli nären 

Projektarbeit , d. h. di e Mitbehandl ung von ökol ogi schen, sozi al en und öko­
nomischen Komponenten. Dabei könnten auch Studierende aus verschiedenen 
Studienrichtungen gemeinsam ein Thema bearbeiten. 
Desha 1 b fordern wi r folgende Ergänzung zu Paragraph 8 des Techni kgesetzes: 
Abs.4: . "Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Projektstudie und/oder als 
Gruppenarbeit durchgeführt werden." 
Abs.5: "In die Diplomarbeit sind fachübergreifende Problemstellungen nach 
Maßgabe des jeweiligen Themas zu integrieren. Bei der Beurteilung der Diplom­
arbeit sind die in Paragraph 1 Abs.2 genannten Kenntnisse und Fähigkeiten be­
sonders zu berücksichtigen." 

Zu § 9 Abs.l: 
Dieser Paragraph regelt die Möglichkeit des Fächertausches. Die vorge­
schlagene Novellierung deckt sich bis auf die unten hervorgehobene Textstelle 
mit den den Vorstellungen der Hochschülerschaft an der TU Graz: 
§ 9 Abs. 1: "Auf Antrag des Kandi daten hat der Vorsitzende der Studi enkommi s­
sion zu bewilligen, daß die gern. Abs.3 vorgesehenen Diplomprüfungsfächer (oder 
Teilgebiete derselben) sowie die Vorprüfungsfächer hiezu zum Teil gegen Dip­
lomprüfungsfächer, Vorprüfungsfächer anderer Studi enri chtungen oder Studi en­
zweige, sowie gegen Prüfungsfächer der Aufbaustudien "Technischer Umwelt­
schutz" und "Betri ebs-, Rechts- und Wi rtschaftswi ssenschaften ", di e an ei ner 
Uni versität oder Hochschul e durchgeführt werden, ausgetauscht werden, wenn 
die Wahl in Hinblick auf wissenschaftliche Zusammenhänge oder eine Ergänzung 
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der wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll erscheint. Die gemäß dieser 
Bestimmung gewählten Prüfungsfächer dürfen die Hälfte des Prüfungsstoffes der 
zweiten Diplomprüfung einschließlich der Vorprüfungsfächer hiezu, gemessen 
an der Stundenanzahl der für sie auf Grund des Studienplanes zu inskribieren­
den Lehrveranstaltungen, nicht übersteigen. Aus den gewählten Prüfungsfächern 
sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen für die weggefal­
lenen Prüfungsfächer (Prüfungsteile) zu inskribieren." 
Die Ausklammerung von Hochschulen aus der Fächertauschbestimmung betrifft ins­
besondere Studi erende der Studi enri chtung Archi tektur, wo ei n Fächertausch 
mit Prüfungsfächern ~- einer Kunsthochschule eine wichtige Möglichkeit zu 
eigener Schwerpunktsetzung und wissenschaftlicher Vertiefung darstellen kann, 
sowi eden Fächertausch "Toni ngeni eur-Studi um" der schon seit mehreren J'ahren 
an der TU Graz durchgeführt wird und Fächer der Hochschule für Musik und dar­
stellende Kunst bei nha 1 tet. 

Zu § 9 Abs.3: 
Eine fachübergreifende Sichtweise technischen Handelns kann durch Einführung 
ni cht-techni scher Studi Eiiantei 1 ein den Fächerkanon errei cht werden. Auch in 
bestehenden Lehrveranstaltungen können i nterdi szi pli näre Bezüge hergeste 11 t 
werden, wobei si ch hi er besonders Lehrformen wi e Projektarbeiten oder Ri ng­
vorlesungen gut eignen. 
Nicht-technische Studienanteile sollten insbesondere beinhalten: 
- ei nen erweiterten Techni kbegri ff: techni sches Handeln muß in ei ner ganz­
heitlichen Sichtweise, die neben der naturalen auch die humane und soziale 
Dimension der Technik berücksichtigt, und als Realisation gesellschaftlicher 
und ökonomischer Zielsetzungen begriffen werden; 
- den Erwerb von grundsätzlichen Kenntnissen überdie Zusammenhänge der tech­
nischen Entwicklung mit Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt; 
- ei ne kriti sche Ausei nandersetzung mit konkreten, gesell schaf tl ich re 1 evan­
ten Problemstellungen. 

In Paragraph 9 Abs.3 des Technikgesetzes sollte daher für jede Studienrich­
tung als Prüfugsfach der zweiten Diplomprüfung eingefügt werden: 
"Umweltrel evanz, sozi al- und wi rtschaftskundl i che Aspekte des/der .•. (Bezei ch­
nung der Studienrichtung) .. " 
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